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Anfrage  

an den Stadtpräsidenten der Vier-Tore-Stadt Neubrandenburg, Ratsherrn Thomas Gesswein 

mit der Bitte um Weiterleitung an den 

1. Stellvertreter des Oberbürgermeisters und Fachbereichsleiter Sicherheit und Ordnung, 

Herrn Peter Modemann 

Betreff:  Wiederholte Brände in leerstehenden Gebäuden in der Oststadt – 

Prävention, Verantwortung und Kosten 

 

Neubrandenburg, 26. Mai 2026 

Sehr geehrter Herr Stadtpräsident, 

in den vergangenen Monaten berichtete der Nordkurier wiederholt über Brände in 

leerstehenden Gebäuden in der Neubrandenburger Oststadt, insbesondere in der Helmut-Just-

Straße und zuletzt in der BAZ-Halle. Dabei kam es mehrfach zu umfangreichen Einsätzen 

von Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei. Teilweise mussten Personen aus den Gebäuden 

gerettet werden, zudem besteht nach Angaben der Polizei wiederholt der Verdacht 

vorsätzlicher Brandstiftung. Die betroffenen Gebäude entwickeln sich laut Berichterstattung 

zunehmend zu Einsatzschwerpunkten für die Rettungskräfte. 

Vor diesem Hintergrund bitte ich um die Beantwortung der folgenden Fragen: 

1. Welche Möglichkeiten der Prävention sieht die Stadtverwaltung hinsichtlich der 

wiederkehrenden Brände und Gefahrenlagen in leerstehenden Gebäuden dieser Art? 

Welche konkreten Maßnahmen kann die Stadt im Rahmen ihrer Zuständigkeiten 

ergreifen, um unbefugtes Betreten, Brandstiftungen und Gefährdungen von Personen 

künftig besser zu verhindern? 

2. Welche Erwartungen bestehen gegenüber den Eigentümern der betroffenen 

Immobilien? 

Inwieweit kann die Stadt gegenüber den Eigentümern Sicherungs-, Kontroll- oder 

Schutzmaßnahmen einfordern beziehungsweise anordnen, um die öffentliche 

Sicherheit zu gewährleisten? 

3. Wer trägt die Kosten der wiederholten Einsätze von Feuerwehr, Rettungsdienst und 

weiteren beteiligten Kräften sowie möglicher präventiver Maßnahmen? 

Unter welchen Voraussetzungen können Eigentümer oder gegebenenfalls Verursacher 

an den entstehenden Kosten beteiligt werden? 

Vielen Dank für Ihre Bemühungen. 

Mit freundlichen Grüßen 

 

Michael Stieber, Ratsherr 

Vorsitzender der Fraktion SPD/GRÜNE 

in der Stadtvertretung Neubrandenburg 








